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NEWS


Umsatzsteuerliche Behandlung von Fahrzeugen
1. Allgemeines

Gemäß den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes (UStG) gelten Lieferungen, sonstige Leistungen oder Einfuhren, die im Zusammenhang mit der Anschaffung (Herstellung), Miete oder dem Betrieb von Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen oder Krafträdern stehen, als nicht für das Unternehmen ausgeführt.
Die für Lieferungen oder Leistungen in diesem Zusammenhang in Rechnung gestellte Umsatzsteuer darf daher nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Die Veräußerung oder Privatnutzung dieser Fahrzeuge ist andererseits nicht umsatzsteuerbar.

Von diesen Bestimmungen sind ausgenommen: Vorführkraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge, die ausschließlich zur gewerblichen Weiterveräußerung bestimmt sind, Fahrschul​kraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80 % dem Zweck der gewerblichen Personenbeförderung oder der gewerblichen Vermietung dienen.

Diese Kraftfahrzeuge gelten als für das Unternehmen angeschafft. Die für Lieferungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit diesen Fahrzeugen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer kann als Vorsteuer abgezogen werden. Die maximal 20 %ige sonstige betriebliche oder private Nutzung unterliegt der Eigenverbrauchsbesteuerung, die Veräußerung ist umsatzsteuerpflichtig.
2. Vorführkraftfahrzeuge
Das sind Kraftfahrzeuge, die überwiegend Vorführzwecken dienen. Damit ist gemeint, dass mithilfe dieses Fahrzeuges einem potenziellen Kunden die Vorzüge eines derartigen Fahrzeuges vorgeführt werden sollen. Daraus ergibt sich, dass ein Vorführkraftfahrzeug nur ein Fahrzeug sein kann, das einer bestimmten Type entspricht, von der der Händler eine größere Anzahl verkaufen kann und will. Ein Einzelstück kann daher definitionsgemäß kein Vorführfahrzeug sein.

Fahrzeuge des Betriebsinhabers oder von Angestellten, die von diesen überwiegend privat oder für sonstige betriebliche Zwecke verwendet und nur gelegentlich für Vorführzwecke eingesetzt werden, sind keine Vorführkraftfahrzeuge.

Die Veräußerung eines Vorführkraftfahrzeuges unterliegt der Umsatzsteuer.

3. Fahrschulkraftfahrzeuge
Unter einem Fahrschulkraftfahrzeug ist ein Fahrzeug zu verstehen, das in einer Fahrschule zu Unterrichtszwecken verwendet wird. Es genügt nicht, dass sich das Fahrzeug im Betriebsvermögen der Fahrschule befindet und dort zu welchen Zwecken auch immer in Verwendung steht.

Es reicht eine mindestens 80 %ige Verwendung zu Fahrschulunterrichtszwecken aus. Eine bis zu 20 %ige Nutzung für andere betriebliche oder private Zwecke schließt somit den Vorsteuerabzug nicht aus.
Die Verwendung des Fahrzeuges für Fahrten, die für den Betrieb oder die Erhaltung des Fahrzeuges unbedingt erforderlich sind (z. B. Fahrten zur Tankstelle oder zur Werkstätte) oder mit den Unterrichtszwecken in unmittelbarem Zusammenhang stehen (z. B. Prüfungsfahrten), sind als Verwendungen für Fahrschulunterrichtszwecke anzusehen.

4. Fahrzeuge zur gewerblichen Personenbeförderung oder gewerblichen Vermietung

Die Beförderung unternehmensfremder Personen muss den eigentlichen Unternehmenszweck bilden (Taxis, Mietwagen) oder in den Rahmen des Unternehmens fallen (z. B. Hotelwagen). Eine private oder anderweitige unternehmerische Verwendung des Fahrzeuges (z. B. Einkaufsfahrten) bis zu einem Ausmaß von 20 % berührt das Recht auf Vorsteuerabzug nicht.
Zu den Fahrzeugen, die zu mindestens 80 % dem Zweck der gewerblichen Vermietung dienen, gehören Leasingfahrzeuge und Fahrzeuge, die sprachüblich als „Leihfahrzeuge“ bezeichnet werden (kurzfristige Vermietung). Unter gewerblicher Vermietung ist auch die Zurverfügungstellung eines Leihwagens durch eine Kfz-Werkstätte an Kunden für die Zeit der Durchführung der Reparaturarbeiten am Kraftfahrzeug des Kunden zu verstehen.
5. Schulbuchbezug
Jeweils Kapitel „Steuerrecht“ in
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Außerdem:
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6. Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Rechtsinformationssystem (RIS) der Republik Österreich
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
Suche nach § 12 Abs. 2 Z 2b UStG
· Bundesministerium für Finanzen – Umsatzsteuerrichtlinien
https://findok.bmf.gv.at/findok/showBlob.do;jsessionid=34F6745360CEC0014687910F60B95CE8?rid=137&base=GesPdf&gid=
Randzahlen (Rz) 1938 f., 1940 ff., 1946 ff.[image: image1.jpg]
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